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Aus gegebenem Anlass möchten wir Sie auf folgenden Paragraphen der o.a. 
Diplomprüfungsordnung aufmerksam machen: 
 
1. Abschnitt:  Allgemeine Bestimmungen (BPO 08.08.2015)  
 

§ 4 Allgemeine Zulassungsvoraussetzungen und Zulassungsverfahren  
 
(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer  

1. in den Bachelor-Studiengang Bauingenieurwesen an der Technischen 
Universität Dresden eingeschrieben ist und  

2. die fachlichen Voraussetzungen (§ 25) nachgewiesen hat und  
3. eine schriftliche Erklärung zu Absatz 5 Nr. 3 abgegeben hat.  
 
 

2. Abschnitt: Fachspezifische Bestimmungen 
 

§ 25 Fachliche Voraussetzungen der Bachelor-Prüfung  
 
(1)  Für die Prüfungsleistungen können Studienleistungen als 

Prüfungsvorleistungen gefordert werden. Deren Anzahl, Art und 
Ausgestaltung sind in den Modulbeschreibungen zu regeln, ebenso kann 
die Anzahl der Wiederholungsmöglichkeiten beschränkt werden. Vor der 
Verteidigung muss die Bachelor-Arbeit mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet worden sein. 
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